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(6) Wenn es die Vermessungsarbeiten erfordern, ist zu 
veranlassen, daß bei elektrisch betriebenen Koppel
zäunen der Strom für die Dauer der Arbeiten abge
schaltet wird.

§ 10
Arbeiten auf öffentlichen Straßen

(1) Bei allen Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr 
sind die Bestimmungen der StVO zu beachten.

(2) Vor Beginn von Straßenmessungen und anderen 
Vermessungsarbeiten, die die Sicherheit des Verkehrs 
auf öffentlichen Straßen beeinträchtigen, ist rechtzeitig 
die Deutsche Volkspolizei über Umfang und Zeitdauer 
der Messungen in Kenntnis zu setzen. Sind die Arbeiten 
von kürzerer Dauer, so genügt eine telefonische Benach
richtigung.

(3) Über die Notwendigkeit der Regelung des Verkehrs 
durch Angehörige der Deutschen Volkspolizei oder die 
Vornahme von Umleitungen entscheidet die zuständige 
Dienststelle der Deutschen Volkspolizei.

(4) Während der Dunkelheit, bei schlechter Sicht in
folge Nebels, Rauch u. ä. dürfen auf öffentlichen Straßen 
keine Vermessungsarbeiten durchgeführt werden.

(5) Vermessungsarbeiten auf verkehrsreichen Straßen 
sind in der verkehrsarmen Zeit durchzuführen. Es sind 
Meßbänder mit einer Länge bis zu 25 m zu benutzen.

(6) Bei allen Arbeiten auf dem Straßenkörper ist vor 
und hinter der Arbeitsstelle je ein Warnschild aufzu
stellen. Als Warnzeichen gilt Bild 1 der Anlage 1 der 
StVO. Zusätzlich ist unter dem Warnzeichen ein recht
eckiges weißes Schild mit schwarzer Aufschrift „Ver
messungsarbeiten“ arizubringen. Die Entfernung der 
aufzustellenden Warnzeichen zur Arbeitsstelle richtet 
sich nach den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf 
den betreffenden Straßen. An besonders verkehrsreichen 
und gefährlichen Stellen sind Meßgehilfen als Siche
rungsposten einzusetzen, die den Verkehr beobachten 
und mit einer roten Wamflagge (30 X 30 cm) rechtzeitig 
Warnzeichen geben. Alle an den Vermessungsarbeiten 
Beteiligten müssen an beiden Armen eine rot-weiß-ge
streifte Armbinde entsprechend Bild 63 der Anlage 1 
zur StVO tragen.

(7) Die Einweisung der Verkehrsteilnehmer erfolgt mit 
der Wamflagge. Ein Stoppen des gesamten Verkehrs ist 
nicht zulässig. In Sonderfällen kann durch Winkzeichen 
mit der Wamflagge ein Fahrzeug angehalten werden. 
Schienenfahrzeuge dürfen nur in äußersten Notfällen 
gestoppt werden. Mit Fluchtstäben dürfen keine Warn- 
und Winkzeichen gegeben werden.

§ И
Arbeiten auf dem Gelände von Bahnanlagen

(1) Schwerhörige und in der Sehkraft stark behinderte 
Werktätige dürfen zur Ausführung von Vermessungs
arbeiten im Bereich von Gleisanlagen nicht eingesetzt 
werden.

(2) Bei Arbeiten innerhalb des Geländes der Deutschen 
Reichsbahn ist in jedem Falle die zuständige Bahnmei
sterei zu verständigen. Mit den Arbeiten darf erst be
gonnen werden, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen ge
troffen sind und eine eingehende Unterweisung 
erfolgt ist.

(3) Auf Strecken mit zugbedienten Signalen (Automa
tikstrecken einschließlich Berliner S-Bahn) und im 
Bereich von zentralen Gleisbildstellwerken darf wegen

Gefahr von Signalstörungen kein Stahlmeßband gleich
zeitig auf beiden Schienen eines Gleises bzw. einer 
Weiche aufliegen.

(4) Im Bereich von isolierten Schienen an Überwegen 
mit Halbschranken oder Haltlichtanlagen sind Messun
gen mit auf beiden Schienen des Gleises aufliegenden 
Stahlmeßbändern einzustellen, wenn die Glocke am 
Pfosten des Haltlichtes ertönt.

(5) Bei Messungen über oder unter Stromschienen 
der Berliner S-Bahn, von U-Bahnen und ähnlichen An
lagen ist das Benutzen von Stahlmeßbändern untersagt. 
Die Entfernungen sind optisch, mit nichtleitenden Meß
bändern oder mit Holzmeßlatten zu bestimmen.

(6) Im Bereich von Gleisanlagen der Deutschen Reichs
bahn darf nur unter Aufsicht eines geprüften Siche- 
rungspostens der Deutschen Reichsbahn gearbeitet wer
den. Der Sicherungsposten ist bei der zuständigen 
Bahnmeisterei zu beantragen. Den Anweisungen des 
Postens ist Folge zu leisten. Bei besonders einfachen 
Verhältnissen (Nebenbahnen) kann der Meßtruppführer 
als Ortsaufsichtsführender den Sicherungsdienst dann 
mit übernehmen, wenn der zuständige Bahnmeister die 
Zustimmung dazu gegeben hat.

(7) Im übrigen gelten für die Arbeiten auf Bahnan
lagen die Arbeitsschutzanordnung 351/1 vom 20. Dezem
ber 1960 — Deutsche Reichsbahn — (Sonderdruck Nr. 327 
des Gesetzblattes), Arbeitsschutzanordnung 352 vom 
31. Januar 1953 — Straßen- und Kleinbahnen sowie An
schluß- und Werkbahnen — (GBl. S. 753) in Verbindung 
mit der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1953 einer 
Änderung der Arbeitsschutzanordnung 352 (GBl. 1954
S. 73) und die Arbeitsschutzanordnung 353 vom 2. Januar 
1953 — Gleisanlagen und Fahrleitungen — (GBl. S. 287).

§ 12

Arbeiten an und auf dem Wasser 3 *

(1) Bei Vermessungsarbeiten an und auf dem Wasser 
sind die Bestimmungen der Arbeitsschutzanordnung 339 
— Wasserbauarbeiten — und der Anordnungen Nr. 1 bis 
Nr. 5 über die Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung 
(BWVO)* zu beachten.

(2) Schlauchboote sind vor Benutzung auf ihre Ge
brauchsfähigkeit zu untersuchen. Im Boot sind folgende 
Gegenstände mitzuführen:

Blasebalg mit Schlauch,
2 Paddeln,
Rettungsring mit 20 m Leine.

(3) Alle Insassen des Schlauchbootes müssen schwimm
kundig sein. Bei Arbeiten auf größeren Gewässern oder 
bei starker Strömung haben die Insassen Schwimm
westen anzulegen.

(4) Das Boot darf nicht überlastet werden. Alle un
nötigen Bewegungen während der Fahrt sind zu unter
lassen. Ein Bootsinsasse hat während der Fahrt ständig 
das Wasser in Fahrtrichtung zu beobachten, um das 
Auffahren auf Hindernisse im Wasser zu vermeiden.

• Anordnung (Nr. 1) vom 1. September 1955 (Sonderdruck 
Nr. 80 des Gesetzblattes: Ber. GBl. I 1956 S. 436); 

Anordnung Nr. 2 vom 3. Januar 1957 (GBl. I S. 61); 
Anordnung Nr. 3 vom 4. April 1957 (GBl. I S. 252); 
Anordnung Nr. 4 vom 14. November 1957 (GBl. I S. 601): 
Anordnung Nr. 5 vom 28. März 1961 (GBl. II S. 195).


